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M E R K B L A T T  
zur Regelung des Aufnahmeverfahrens für die  

Duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual, 1. Jahr BFW) im 
Schuljahr 2024/2025 

 

Grundlage: Verwaltungsvorschrift des KM Baden-Württemberg vom 7. Dezember 2001 (Az. 51-6601.40/118). 

 
 

1. Aufnahmeantrag: 
Die Abgabe der Aufnahmeunterlagen erfolgt über das Sekretariat (1. OG). Abzugeben sind  
 
✓ Aufnahmeantrag AVdual 
✓ tabellarischer Lebenslauf 
✓ beglaubigte Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses bzw. der Halbjahresinformation 

 
Die Abgabe der vollständigen Unterlagen muss bis spätestens 1. März 2024 erfolgt sein. 

     

2. Information über die Aufnahmeaussichten: 
Nach der Anmeldung erhalten Sie ein Informationsschreiben von der Schule. Daraus ist ersicht-
lich, ob Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Aufnahme rechnen können (= vorläufige Auf-
nahmezusage) oder ob Sie zunächst auf der Warteliste stehen (= vorläufige Absage).  
Bewerber mit bedingter Absage haben die Möglichkeit aufgenommen zu werden, wenn wieder 
Plätze frei werden sollten. 
Sie erhalten auf dem Postweg eine Einladung zum Aufnahmegespräch, das im Juli stattfindet. 

 
Eine endgültige rechtswirksame Aufnahme kann erst nach Abgabe des Abschlusszeugnisses erfol-
gen. 

 

3.  Vorlage des maßgeblichen Jahreszeugnisses: 
Alle Bewerber müssen bis spätestens 
 

Freitag, 19.07.2024  bis 12:00 Uhr 
    

persönlich (oder durch die Eltern) das maßgebliche Jahreszeugnis im Sekretariat der Johann-Phi-
lipp-Reis-Schule vorlegen.  

 

 4.  Rechtswirksame Aufnahmezusage bzw. Aufnahmeabsage: 
 Alle Bewerber erhalten auf der Grundlage des vorgelegten Jahreszeugnisses  
 
                  ab Montag, 23.07.2024 
 

eine schriftliche rechtswirksame Zu- bzw. Absage. 
 
 
WICHTIG: Wer die Termine unter 1. und 3. des Aufnahmeverfahrens nicht wahrnimmt, muss aus der Bewer-
berliste gestrichen werden! 

 
Die Schulleitung 
gez. Tuschling, OStD 


